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GVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangabe abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches ausliegt.

Stadt Schlieben, den 06.03.2026
Polz Schülzchen
Amtsdirektor Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung des Amtes 
Schlieben Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung des Vorentwurfs des  
vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
„Werchau-West“ in der Stadt Schlieben  
OT Werchau gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schlieben hat in ih-
rer öffentlichen Sitzung am 20.05.2025 die Aufstellung des o.g. 
vorhabenbezogenen (vhb.) Bebauungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Jahrgang 35, Nr. 11 
am 19.11.2025 für das Amt Schlieben gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
bekanntgemacht. Allgemeines Ziel der Planung ist die Auswei-
sung eines sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik“ in der Ge-
markung Werchau, Flur 1, Flurstücke teilw. 39, 73 und 75, gemäß 
beigefügtem Übersichtsplan. Um die Bürger möglichst frühzeitig 
am Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Werchau-West“ zu beteiligen, wird der Vorentwurf, beste-
hend aus dem Plandokument, der Begründung und dem Um-
weltbericht, in der Fassung 30.01.2026 in der Zeit
vom 26.03.2026 bis einschließlich 26.04.2026
elektronisch auf der Webseite des Amtes Schlieben unter https://
www.amt-schlieben.de/verwaltung/service/veroeffentlichungen/ 
sowie über das Landesportal unter https://bb.beteiligung.dipla-
nung.de/ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Zusätzlich können die oben genannten Planunterlagen während 
der angegebenen Frist im Amt Schlieben, Bauverwaltung, Zim-
mer 208, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben während der 
folgenden Dienstzeiten:
Montags, Mittwochs, 
Donnerstags

08:00 – 12:00 und 12:30 – 16:00 Uhr

Dienstags 08:00 – 12:00 und 12:30 – 18:00 Uhr
Freitags 08:00 – 12:00 Uhr

bzw. nach telefonischer Terminvereinbarung eingesehen werden.

Abbildung 1: Geltungsbereich vhb. B-Plan „Werchau-West“, o. M.

Hinweise:
Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplans können 
während der genannten Frist schriftlich oder mündlich bei der 
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Abbildung 1: Geltungsbereich vhb. B-Plan „Werchau-Süd“, ohne 
Maßstab

Hinweise:
Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplans können 
während der genannten Frist schriftlich oder mündlich bei der 
Bauverwaltung zu den genannten Zeiten zur Niederschrift ab-
gegeben werden. Stellungnahmen zum Planvorentwurf können 
auch elektronisch an amt-schlieben@t-online.deabgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundla-
ge des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DS-
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Lagebeschreibung: östl. Stadteingang aus Richtung Luckau 
kommend

Objektbezeichnung: Wohnblock, 24 WE
Objektbeschreibung: 3 WE durch die Stadt Schlieben vermietet

21 WE - Eigentumswohnungen
Zu vermieten: - eine 2 Raumwohnung 44,03 m², EG li
Ausstattung: - teilmöbliert

- Bad mit Dusche/ WC
- Ölheizung/ Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Energieverbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Energieverbrauch: 88,54 kWh/(m² a)

PLZ/Ort/Straße: 04936 Kremitzaue OT Kolochau, Dorf-
straße 5

Lagebeschreibung: Dorfmitte
Objektbezeichnung: kleines Einfamilienhaus mit einer Wohn-

fläche von
50,30 m²

Zu vermieten: 2 Zimmer, Küche, Bad mit Dusche und 
WC
Ölheizung

Energie
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 354 kWh (m²a)
Befeuerungsart: Öl

Zu erfragen im Amt Schlieben, Herzberger Straße 7, 04936 
Schlieben; Tel. 035361 35623

Gemeinde Kremitzaue
Die Gemeinde Kremitzaue bietet folgendes Grundstück zum 
Kauf an:
Lage: Bahnhofstraße, 04936 Kremitzaue / 

OT Kolochau
Katasterdaten: Gemarkung Kolochau, Flur 2, Flur-

stück 539
Grundstücksgröße: 1.007 m²
Beschreibung: Wohnbaugrundstück (mit Bebauungs-

verpflichtung innerhalb von 5 Jahren)
Verkaufspreis: mind. Bodenrichtwert (Bauland Kolo-

chau 16,00 €/m²)
Erschließungszustand: medien- und verkehrstechnisch orts-

üblich erschlossen
Zuwegung, Wasser/Abwasser, Energie-
versorgung vorhanden bzw. anliegend

Besonderheiten: Das in der Gemarkung Kolochau, Flur 
2, gelegene Flurstück 539 kann bei 
Bedarf zusammen mit dem unmittelbar 
angrenzenden Flurstück 538 (Größe 
1.293 m²), welches ebenfalls im Eigen-
tum der Gemeinde Kremitzaue steht, 
erworben werden. In diesem Fall ent-
fällt die Bebauungsverpflichtung.

Angebotsabgabe:
Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag mit der Auf-
schrift – Angebot Gemarkung Kolochau, Flur 2, Flurstück 539 im 
Amt Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben abzu-
geben. Eine Haftung der Gemeinde Kremitzaue in Bezug auf die 
Angaben ist ausgeschlossen.
Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe des Grundstücks aufgrund 
dieser Veröffentlichung besteht nicht. Die Gemeinde Kremitzaue 
ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den 
Zuschlag zu erteilen. Zudem behält sie sich das Recht vor, das 
Ausschreibungsverfahren jederzeit, ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder ganz aufzuheben. Es handelt sich hierbei um 
keine Ausschreibung im Sinne des Vergaberechts, deshalb be-
steht keine Bindung an die Vergabebestimmungen der VgV, VOL, 
VOB o. ä.

Bauverwaltung zu den genannten Zeiten zur Niederschrift ab-
gegeben werden. Stellungnahmen zum Planvorentwurf können 
auch elektronisch an amt-schlieben@t-online.de abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangabe abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligungen nach BauGB (Art. 13 DSGVO), wel-
ches ausliegt.

Stadt Schlieben, den 06.03.2026
Polz Schülzchen
Amtsdirektor Bürgermeisterin

Amt Schlieben, Herzberger Str. 7, 04936 Schlieben

Stellenausschreibung
Das Amt Schlieben sucht ab dem 01.06.2026 eine

Reinigungskraft (m/w/d) in Teilzeit
für den Kita-/Schulkomplex Hohenbucko.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf der 
Homepage des Amtes Schlieben unter www.amt-schlieben.de.

Folgende kommunale Wohnungen im  
Amtsbereich Schlieben stehen zur Vermietung:

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Herzberger Straße 11

Lagebeschreibung: an der B 87 zwischen Herzberg und 
Luckau

Objektbezeichnung: Wohnhaus, 4 WE
Objektbeschreibung: 3 WE vermietet
Zu vermieten: - eine 3 Raumwohnung 60,88 m², OG re
Ausstattung: - Wohnungstüren neuwertig

- Bad - neuwertig mit Badewanne u. WC
- Küche - Fußbodenfliesen, Fliesenspiegel,
  Deckenpaneele
- Flur – PVC-Belag
- Ölheizung/ Warmwasser
- Garage vorhanden

Energie
Energieausweistyp: Bedarfsenergieausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 280 kWh (m²a)
Befeuerungsart: Öl

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Bahnhofstraße 19

Lagebeschreibung: Stadtmitte (am NP-Markt)
Objekt: Wohnhaus, 4 WE
Zu vermieten: eine 2 Raumwohnung 55,15 m², OG re
Ausstattung: komplett saniert (Fenster, Türen, Maler, 

Fußboden)
- Bad mit Dusche/WC neu
- Ölheizung/Warmwasser

Energie
Energieausweistyp: Energiebedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Energiebedarf: 166 kWh/(m² a)

PLZ/Ort/Straße: 04936 Schlieben
Ernst-Thälmann-Straße 19-22, Aufgang 
Nr. 20


